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Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Geschäfts-/Aktenzeichen Datum 

Amtsträger   ATDR-1311-SdI-011 21.12.2012 
 
Betrifft:   Wie werde ich, Reichsbeamter bzw. Amtsträger des Deutschen Reiches 
                und welche Bedingungen sind dabei zu erfüllen.  

 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
 
Es gilt: 
a) Das Grundlagenstudium, wie das eines Deutschen Recht-Konsulenten.   
b) Es gilt das Reichsgesetzblatt „RGBl-1211281-Nr17-Gesetz-Rechtspflege-im-Deutschen-Reich“. 
c) Der Volkseid wurde eigenhändig gegengezeichnet und liegt der Bewerbung bei. 
d) Ein Antrag bzw. eine Bewerbung für das betreffende Amt, bzw. die betreffende Aufgabe, wurde 

dem Volks-Bundesrath zur Abstimmung vorgelegt. Der Lebenslauf liegt dem Antrag bei.  
e) Ein Reichs-Personenausweis, kurz RPA, gemäß der Vorlage der Reichsdruckerei ist im Besitz. 
f) Amtsausweise werden nur an Amtsträger mit unserem RPA ausgegeben. 
g) Ernennungsurkunden werden nur an Amtsträger mit unserem RPA ausgegeben. 

Zitat aus der Ernennungsurkunde:  
Im Namen des Deutschen Volkes ernenne ich unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf, 
mit Wirkung vom heutigen Tage [……….] gemäß Artikel 18 der fortgeltenden Verfassung des 
Deutschen Reiches vom 16. April 1871, Änderungsstand 28. Oktober 1918 und §3 des 
Reichsbeamtengesetzes vom 31. März 1873.  
(Reichsbeamtengesetz) 
§ 3 Reichsbeamtengesetz: Vor dem Dienstantritte ist jeder Reichsbeamte auf die Erfüllung aller 
Obliegenheiten des ihm übertragenen Amtes eidlich zu verpflichten. 
§ 4 Reichsbeamtengesetz: Jeder Reichsbeamte erhält bei seiner Anstellung eine Anstellungs-Urkunde. 
(Ernennungsurkunde) 
 
Mit freundlichem Gruß 
 

Erhard Lorenz     
Staatssekretär des Innern 
Staatssekretär im Präsidialsenat 
Bevollmächtigter im Volks-Bundesrath 
 


